x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen
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Uberholt

Der Senat verkindet das nachstehende, von der Blrgerschaft (Landtag) beschlossene
Gesetz:

§1
Feststellungsklauseln

(1) Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2011 wird in Einnahme und Ausgabe auf
5182 684 460 Euro, die Verpflichtungsermachtigungen werden auf 266 471 000 Euro
festgestellt. Der Gesamtplan wird diesem Gesetz als Anlage beigefigt.

(2) Das im Stellenplan fur das/Haushaltsjahr 2011 fir den Personalhaushalt ausgewiesene
Stellenvolumen wird auf 7 619 festgesetzt. Der Stellenindex betragt 1,17. Fur die
Sonderhaushalte wird das Stellenvolumen auf 2 869 und der Stellenindex auf 1,44
festgesetzt. Daneben werden fur

den Personalhaushalt 262,
die Sonderhaushalte 916,
die Betriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung 175
und die Anstalten des offentlichen Rechts 207

als refinanziertes Stellenvolumen ausgewiesen.

§2
Produktgruppenhaushalt

(1) Neben dem nach den allgemeinen Vorschriften des Haushaltsgrundsatzegesetzes und
der Landeshaushaltsordnung aufgestellten Haushalt ist im Sinne von § 7a der
Landeshaushaltsordnung ein leistungsbezogener Haushalt fir das Land und die
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Stadtgemeinde Bremen aufgestellt worden. Dieser Haushalt ordnet den
aufgabenbezogenen Budgets verbindliche Finanz-, Personal- und Leistungsziele in Art
und Umfang zu (Produktgruppenhaushalt).

(2) Der Produktgruppenhaushalt gliedert sich in Produktpléane, Produktbereiche und
Produktgruppen.

(3) Fur den Vollzug des Produktgruppenhaushalts gelten die Ermachtigungen dieses
Gesetzes ausschlieflich fur die Einnahmen und Ausgaben im Haushalt des Landes.

§ 2a
Einhaltung des vorgegebenen Rahmens

(1) Im Haushaltsvollzug ist sicherzustellen, dass

1. die in den Haushaltsgesetzen des Landes, der Stadtgemeinde Bremen und
Stadtgemeinde Bremerhaven enthaltenen Kreditermachtigungen nicht tiberschritten
sowie

2. die in der Finanzplanung vorgegebenen Ziele fiirden Stadtstaat, die der Bremischen
Bilrgerschaft im Rahmen der Haushaltsberatungen fur die Jahre 2010 und 2011
ubermittelt wurden, eingehalten werden. Die im Kapitel 0996 getatigten Ausgaben
sind hiervon unberihrt.

(2) Die Senatorin fir Finanzen wird aufgefordert, im Falle einer drohenden Uberschreitung
dem Haushalts- und Finanzausschuss unverziglich zu berichten und geeignete
Steuerungs- und Bewirtschaftungsmafinahmen einzuleiten.

§3
Verantwortlichkeiten

(1) Die Fach-, Personal-und Finanzverantwortung einschlie3lich der Verantwortung im
Sinne von § 9 der Landeshaushaltsordnung fir die Erledigung der Aufgaben der
bremischen Verwaltung werden zusammengefuhrt. Fir die Verantwortungsebenen
Produktplan, Produktbereich und Produktgruppe sind die verantwortlichen Personen der
Senatorin fur Finanzen zu benennen.

(2) Die Befugnis zur Einwilligung bei der Einstellung und Versetzung von Beamten und
Richtern in den Dienst der Freien Hansestadt Bremen nach § 48 der
Landeshaushaltsordnung wird von der Senatorin fir Finanzen auf die fur einen
Produktplan verantwortliche Person tbertragen. Versorgungslasten fir die nach Satz 1
ernannten Beamten und Richter, die fir Zeiten vor der Ernennung vom Dienstherrn zu
tragen sind, sind im Rahmen des dezentralen Personalbudgets zu erwirtschaften.

Seite 2 von 26


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-landeshaushaltsordnung-lho-vom-25-mai-1971-252603?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HOBRV32P9
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-landeshaushaltsordnung-lho-vom-25-mai-1971-252603?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HOBRV32P48

(3) Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt, weitere Verfahrensregelungen zu treffen.

§4
Deckungsfahigkeiten

(1) Die Regelungen zur Deckungsfahigkeit der Mittel in § 20 Absatz 1 der
Landeshaushaltsordnung werden fur das Haushaltsjahr 2011 aufgehoben.

(2) Auf der Grundlage von § 20 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung sind innerhalb einer
Produktgruppe gegenseitig deckungsfahig

1. die nicht Gbertragbaren Ausgaben der Gruppen 422 und 428,

2. die sonstigen nicht Ubertragbaren Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der
Gruppe 441,

3. die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und die kensumtiven Ausgaben der Gruppe
985,

4. die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 und die investiven Ausgaben der Gruppe
985.

(3) Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfahigkeit nach Absatz 2 sind
diejenigen Ausgaben, fur die durch Haushaltsvermerk eine andere Regelung getroffen
worden ist.

(4) Die Inanspruchnahme der Deckungsfahigkeit fir BaumafRnahmen der Hauptgruppe 7
gilt nur fr nach § 36 in Verbindung mit 8 54 der Landeshaushaltsordnung freigegebene
Malinahmen, bei denen der Kostenrahmen nicht tiberschritten wird. Gleiches gilt
sinngemal fur Zuschisse zu Baumal3nahmen, die Uber die Hauptgruppe 8 oder die
Gruppe 985 abgewickelt werden.

(5) Die Deckungsfahigkeiten nach Absatz 2 gelten nicht flr Ausgaben im Kapitel 0996.

§5
Investitionsausgaben

Im Sinne von Artikel 131a der Landesverfassung durfen die bei den Hauptgruppen 7 und 8
sowie bei der Gruppe 985 investiv veranschlagten Ausgaben grundsatzlich nur fir
investive Zwecke im Sinne von § 13 Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 der
Landeshaushaltsordnung verausgabt werden. Etwaige Ausnahmen bedtrfen des
Einvernehmens mit der Senatorin fur Finanzen.
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§ ba
Sperren

Soweit im Kapitel 0996 aufgrund der Anschlage des Jahres 2009 Reste gebildet wurden,
die noch nicht entsperrt worden sind, gilt die Sperre fort. Uber die Aufhebung der Sperre
entscheidet die Senatorin fur Finanzen.

§6
Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, Erteilung
von Verpflichtungserméachtigungen

(1) Die Personen, die fir eine Produktgruppe verantwortlich sind, werden ermachtigt,

1. innerhalb einer Produktgruppe Ausgaben bei den Hauptgruppen 7 und 8 und den
investiven Ausgaben der Gruppe 985 zulasten von Ausgaben der Hauptgruppen 5
und 6 und der konsumtiven Ausgaben der Gruppe 985.nachzubewilligen,

2. alle Ubrigen produktgruppeninternen Nachbewilligungen bis zur Hohe von 100 000
Euro im Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Nachbewilligungen

a) zugunsten nicht Ubertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428,
b) zulasten der Gruppe 441,

€¢) zugunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven
Ausgaben der Gruppe 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7
und 8 sowie der investiven Ausgaben der Gruppe 985,

3. innerhalb einer Produktgruppe unter Beachtung des Stellenvolumens und des
Stellenindexes Veranderungen bei Planstellen bis Besoldungsgruppe A 14 sowie bei
planmagigen Stellen bis Entgeltgruppe 14, Tarifvertrage fir den 6ffentlichen Dienst
(TvL und TvOD)/vorzunehmen, soweit das Finanzvolumen der MaRnahme 100 000
Euro im Jahr nicht Uberschreitet. In allen anderen Féllen ist die Zustimmung des zur
Einrichtung, Streichung und Hebung von Planstellen und Stellen erméchtigten
Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich. Die Ermachtigung nach Satz 1 und 2
schlief3t ein, Planstellen und Stellen in dem Umfang zu schaffen, wie
Personalausgaben dauerhaft eingespart werden,

4. innerhalb einer Produktgruppe im Rahmen einer gesicherten Refinanzierung
Planstellen und Stellen fur Arbeitnehmer in fachlich gebotener Menge und Struktur
einzurichten. Die Erméchtigung gilt sinngemalf fur die Personen, die flr Betriebe der
Freien Hansestadt Bremen nach § 26 der Landeshaushaltsordnung oder Stiftungen
des offentlichen Rechts verantwortlich sind, soweit diese nicht als Produktgruppe im
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Produktgruppenhaushalt gefiuihrt werden; ein etwaiges Zustimmungserfordernis des
jeweiligen Aufsichtsgremiums bleibt hiervon unbenommen.

(2) Die Personen, die fur einen Produktbereich verantwortlich sind, werden ermachtigt,
Nachbewilligungen innerhalb ihres Produktbereichs bis zur H6he von 100 000 Euro im
Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Nachbewilligungen

1. zugunsten nicht Ubertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428,

2. zulasten der Gruppe 441,

3. zugunsten von Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6/sowie der konsumtiven
Ausgaben der Gruppe 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8
sowie der investiven Ausgaben der Gruppe 985.

(3) Die Personen, die fiur einen Produktplan verantwortlich sind, werden ermachtigt,
Nachbewilligungen innerhalb ihres Produktplans bis zur Héhe von 100 000 Euro im
Einzelfall vorzunehmen. Ausgenommen hierven sind.Nachbewilligungen

1. zugunsten nicht Ubertragbarer Ausgaben der Gruppen 422 und 428,

2. zulasten der Gruppe 441,

3. zugunsten von Ausgaben der. Hauptgruppen 4, 5 und 6 sowie der konsumtiven
Ausgaben der Gruppe 985 bei Einsparung von Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8
sowie der investiven Ausgaben der Gruppe 985.

(4) Soweit im Rahmen der Ermachtigungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 2, 3
und 5 langerfristige Verpflichtungen, die Gber die Ermachtigungen nach § 38 der
Landeshaushaltsordnung hinausgehen, eingegangen werden sollen, ist die Zustimmung
des Haushalts- und Finanzausschusses erforderlich.

(5) Die Ermachtigungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 4, Absatz 2 und Absatz 3 gelten
auch fir produktgruppeninterne, produktgruppenibergreifende sowie
produktbereichstibergreifende Nachbewilligungen mit Deckung aus bereits erzielten
Mehreinnahmen, soweit diese Mehreinnahmen nicht zum Ausgleich von Mindereinnahmen
an anderer Stelle des Produktplans dienen mussen.

(6) Fur produktgruppenubergreifende sowie produktbereichsibergreifende
Nachbewilligungen von nicht Gbertragbaren Ausgaben zwischen den Gruppen 422 und
428 gelten die Regelungen der Absatze 2 und 3. Dies schlief3t die Ermachtigung ein,
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Planstellen und Stellen innerhalb des Produktbereichs oder des Produktplans bis zu einem
Finanzvolumen von 100 000 Euro zu verlagern.

(7) Die fur die jeweiligen Produktbereiche Verantwortlichen werden erméchtigt, Sperren
nach § 22 der Landeshaushaltsordnung gemaf § 36 der Landeshaushaltsordnung fur
solche BaumalRnahmen aufzuheben, deren Gesamtkosten 500 000 Euro nicht
uberschreiten.

(8) Die fur die jeweiligen Produktbereiche Verantwortlichen werden ermachtigt,
veranschlagte Verpflichtungsermachtigungen fr in sich abgeschlossene MalRnahmen mit
einem Gesamtbetrag von bis zu 500 000 Euro zu erteilen, sofern die Abfinanzierung im
Rahmen des nachstjahrigen Haushalts oder in der geltenden,Finanzplanung gesichert ist.

(9) Die Ermachtigungen nach den Absatzen 1 bis 3 und Absatz 6 gelten nur, soweit die
Leistungsziele nicht wesentlich beeintrachtigt werden.

(10) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch die Regelungen der Absétze 1 bis 9
unberdhrt.

(11) Die Senatorin fir Finanzen wird erméachtigt; die nach den Absatzen 1 bis 9
erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

(12) Die Regelungen der Absétze 1 bis 3.und 7 gelten nicht fur die Ausgaben des Kapitels
0996.

§7
Planungssicherheit

(1) Aus Griinden der Planungssicherheit stehen fir den Bereich der konsumtiven
Ausgaben (Hauptgruppen 5 und 6.und Gruppe 985) und fiir den Bereich der investiven
Ausgaben (Hauptgruppen 7 und 8 und Gruppe 985) fur den Gesamthaushalt jeweils 95
vom Hundert der Anschlage. zur Verfigung. Der Senat wird erméchtigt, in diesem Rahmen
die Anteilsatze der Produktbereiche auf der Grundlage von Verpflichtungsgraden
festzulegen. Insoweit werden die Eingriffsrechte des Senats nach § 41 der
Landeshaushaltsordnung eingeschrankt.

(2) Soweit sich im Verlauf des Haushaltsjahres, bis spatestens 15. Oktober, allgemeine
Haushaltsverschlechterungen ergeben, die Bewirtschaftungsmal3nahmen nach § 41 der
Landeshaushaltsordnung erforderlich machen, sind diese aus den im Gesamthaushalt
verbleibenden 5 vom Hundert zu finanzieren.

(3) Sofern der Senat seine Ermachtigung nach Absatz 1 in Anspruch nimmt, ist der
Haushalts- und Finanzausschuss Uber die sich daraus ergebenden Anpassungen der im
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Produktgruppenhaushalt vereinbarten Personal- und Leistungsziele zu unterrichten. Die
Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt, das nahere Verfahren zu regeln.

B §8
Ubertragbarkeiten

Nach § 19 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung werden die Ausgaben der Gruppe 441,
der Hauptgruppen 5 und 6 und die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 985 fur Ubertragbar
erklart. Die Ubertragbarkeit gilt nicht, sofern sie durch Haushaltsvermerk aus geschlossen
ist. Eine Ubertragung erfolgt nicht, sofern die Ausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben
oder von Mindereinnahmen herangezogen werden mussen.

§9
Riicklagenbildung

(1) Die am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten nicht iibertragbaren
Personalausgaben sowie erzielte allgemeine Mehreinnahmen einer Produktgruppe, die
nicht zum Ausgleich etwaiger Mindereinnahmen bzw. unabweisbarer Mehrausgaben
innerhalb des Produktplanes heranzuziehen sind; durfen einer Ricklage innerhalb eines
Produktplanes zugefihrt werden. Die Feststellung der Hohe der infrage kommenden
Rucklagenzufiihrung bedarf nach Abstimmung mit der Senatorin fir Finanzen der
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird erméachtigt, tber die in Absatz 1 enthaltenen
Regelungen hinaus weitergehenden Rilcklagenbildungen zuzustimmen.

(3) Soweit fur einzelne Produktplane Ricklagen gebildet worden sind, dirfen diese
entsprechend den Regelungen des § 6 Absatz 3 fiir Zwecke des jeweiligen Produktplanes
genutzt werden. Die Verwendung dieser Mittel fur die Einstellung unbefristeten Personals
Ist nicht zulassig.

§10
Riicklage fiir Versorgungsvorsorge

(1) Die aus der Verbeamtung von Angestellten entstandenen und die kinftig bei
Verbeamtungen oder durch Umwandlung von Stellen fir Angestellte in Planstellen fir
Beamte noch entstehenden Entlastungseffekte bei den Dienstbeziigen, den
Versorgungszuschlagen bei refinanzierter Beschéaftigung und den
Versorgungsumlagebetragen ausgegliederter Einrichtungen sowie durch die Senatorin fir
Finanzen festgestellte Minderausgaben bei den Gruppen 422 und 428, die aus
Teilzeitbeschaftigung nach § 71b des Bremischen Beamtengesetzes oder nach dem
Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit vom 5. Mai 1998 resultieren, sind als
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Ruckstellungen der Anstalt zur Bildung einer Ricklage fur Versorgungsvorsorge der Freien
Hansestadt Bremen zuzuftihren.

(2) Der nach Absatz 1 bei refinanzierter Beschaftigung abzufihrende
Versorgungszuschlag betragt bei Beamten und Richtern 30 vom Hundert der
ruhegehaltspflichtigen Dienstbeziige und bei ruhelohnanwartschaftsberechtigten
Arbeitnehmern 14,29 vom Hundert des Arbeitnehmerbruttos.

(3) Die nach Absatz 1 von (ausgegliederten) Einrichtungen des Landes fir die bei ihnen
tatigen Beschéftigten zu leistende Versorgungsumlage betragt bei Beamten und Richtern
35 vom Hundert der ruhegehaltsfahigen Dienstbeziige und bei
ruhelohnanwartschaftsberechtigten Arbeitnehmern 14,29 vom Hundert des
Arbeitnehmerbruttos. Im Gegenzug wird die spatere Versorgung der Beschaftigten vom
Haushalt getragen.

(4) Im Zusammenhang mit der Neuregelung des 8§ 107b des
Beamtenversorgungsgesetzes (Staatsvertrag tber dig Verteilung von Versorgungslasten
bei bund- und landerubergreifenden Dienstherrenwechseln)sollen die diesbezliglichen
jahrlichen Einnahmen zur Deckung der diesbezlglichensjéhrlichen Ausgaben verwendet
werden. Gegebenenfalls anfallende Mehreinnahmen sollen zum Aufbau einer
Risikovorsorge an die Anstalt fur Versorgungsvorsorge abgefihrt werden.

(5) Bei jeder neuen Gewahrung von Altersteilzeit im Blockmodell sind die wahrend der
Aktivphase entstehenden Budgetentlastungseffekte als Ruckstellung zum anteiligen
Ausgleich der Folgeeffekte der Altersteilzeit'der Anstalt flir Versorgungsvorsorge
zuzufthren. Dies gilt fir alle Altersteilzeitfalle des seit 10. April 2008 geltenden
Altersteilzeitgesetzes fur Beamte sewie der seit dem 5. Mai 1998 geltenden
Altersteilzeitvereinbarung fir Arbeitnehmer, denen nach dem 1. Januar 2008 Altersteilzeit
gewahrt wurde. Zum Ausgleich der Folgeeffekte der Altersteilzeit werden die gebildeten
Ruckstellungen bei derAnstalt zur Bildung einer Riicklage fir Versorgungsvorsorge der
Freien Hansestadt Bremen im Rahmen der Veranschlagung in den Folgejahren auf ein
aulR3erhaushaltsméaRiges Konto, auf dem die Altersteilzeitfalle wahrend der Passivphase
gebucht werden, zuriickgefihrt.

(6) Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt, das nahere Verfahren zu regeln.

§11
Sonderhaushalte

(1) Die Mittel des Landesuntersuchungsamtes fur Chemie, Hygiene und Veterinarmedizin
werden netto ausgewiesen. Der Haushalt des Landesuntersuchungsamtes fir Chemie,
Hygiene und Veterinarmedizin (Kapitel 2525) ist als Erlauterung zur Nettoveranschlagung
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Bestandteil des Haushaltsplans. Fur diese Einrichtung werden Rucklagen im
Sonderhaushalt gebildet.

(2) Die aus der Darlehensgewéahrung nach dem Bundesausbildungsforderungsgesetz
(BAfOG) resultierenden Einnahmen und Ausgaben werden netto ausgewiesen. Der
Haushalt fir BAf0G-Darlehen (Kapitel 2524) ist als Erlauterung zur Nettoveranschlagung
Bestandteil des Haushaltsplans. Im Haushalt fir BAf6G-Darlehen dirfen keine Riicklagen
gebildet werden.

§12
Unterjahriges Controlling/Berichtswesen/ Vollzug der Sondervermdgen
nach § 26 Landeshaushaltsordnung

(1) Ziel des unterjahrigen Controllings ist es, auf der Grundlage des
Produktgruppenhaushalts unter Einbeziehung von Daten aus der Kesten- und
Leistungsrechnung, Entwicklungen zu erkennen und aufzugreifenssoweit diese von
finanzieller, personalwirtschaftlicher oder leistungsbezogener Bedeutung sind, bei
Abweichungen rechtzeitig Gegensteuerungsmalnahmen einzuleiten und Vorschlage zur
Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungsziele aufzuzeigen.

(2) Der Senat ist verpflichtet, dem Haushalts- und Finanzausschuss auf den Ebenen des
Gesamthaushalts, der Produktbereiche und Produktplane sowie flir die Betriebe,
sonstigen Sondervermdgen, Beteiligungen.und Zuwendungsempfanger periodisch
Berichte vorzulegen. Fir den Investitionsbereich des Haushalts sind dabei auch samtliche
Vorbelastungen kiinftiger Haushaltsjahre’- nach Jahren getrennt - darzustellen. Im Ubrigen
wird der Haushalts- und Finanzausschuss'ermachtigt, Form, Inhalt und Periodizitat des
Berichtswesens festzulegen.

(3) Das parlamentarische Budgetrecht des Haushalts- und Finanzausschusses bleibt von
dem Berichtswesen nachden Absatzen 1 und 2 unberihrt. Der Haushalts- und
Finanzausschuss wird ermachtigt, zum Vollzug der Wirtschaftsplane der Betriebe und
sonstigen Sondervermégen nach § 26 Landeshaushaltsordnung das nahere Verfahren zu
regeln.

(4) Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt, die zur Realisierung eines alle
Einrichtungen des Landes umfassenden Personalmanagements und -Controllings
erforderlichen Daten im Datenbanksystem PuMa (Personalverwaltung und Management)
zu verarbeiten. Dies schlie3t die der Budgetierung zugrunde liegenden Daten, Daten Uber
krankheitsbedingte Fehlzeiten, zum Arbeitsschutz und nach dem
Landesgleichstellungsgesetz sowie zur Abwicklung der Altersteilzeitregelung gemaf 8§ 10
Absatz 5 ein. Hierzu gehort auch die Unterstiitzung des dezentralen Personalcontrollings
und der dezentralen Personal- und Stellenverwaltung einschlief3lich
Gehaltssachbearbeitung. Die in Absatz 2 genannten Einrichtungen der Freien Hansestadt
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Bremen, deren Personaldaten im Rahmen des Datenbanksystems PuMa nicht oder nur
teilweise zur Verfugung stehen, sind verpflichtet, der Senatorin fir Finanzen diese
periodisch und automatisiert zur Verfiigung zu stellen. Die Senatorin fur Finanzen wird
ermachtigt, die hierzu erforderlichen Verfahrensregelungen zu treffen.

(5) Die Rechte der Fachdeputationen bleiben durch die Regelungen der Absatze 1 bis 3
unberthrt.

(6) Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt zur Berechnung von
Pensionsrickstellungen und ahnlicher Verpflichtungen der Freien Hansestadt Bremen die
dafur notwendigen Daten aus den Verfahren PuMa/KIDICAP unter Beriicksichtigung
datenschutzrechtlicher Vorschriften zu verarbeiten. Dies schlie3t die anonymisierte
Weitergabe der Daten an fur die Durchfuhrung der Berechnung der Pensionsruckstellung
beauftragte Dritte ein.

§13
Sonstige Ermachtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses

(1) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird erméchtigt, wesentliche Anderungen der im
Produktgruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu beschliel3en.

(2) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird dartber hinaus ermachtigt,

1. Nachbewilligungen auf den Haushalt im Rahmen von Deckungsmoglichkeiten im
laufenden Haushaltsjahr zu beschliel3en,

2. anstelle veranschlagter Verpfliehtungserméachtigungen andere (tber- oder
aulRerplanméanige) Verpflichtungserméachtigungen zu erteilen,

3. Ausnahmen vom Bruttoprinzip in Féallen zuzulassen, in denen ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht,

4. die erforderlichen Stellenplananderungen vorzunehmen, die sich ergeben aus

a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiet des Personalrechts, die
fur die Freie Hansestadt Bremen verbindlich sind,

b) etwaigen Anderungen des bremischen Besoldungs- und Laufbahnrechts,

c¢) dem Bremischen Abgeordnetengesetz,

d) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz.
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10.

Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Bedarf ein Hinausschieben bis zur
Verkindung des nachsten Haushaltsgesetzes ausschliel3t,

Planstellen und Stellen innerhalb eines Haushalts umzusetzen und in Féllen der
Umsetzung zwischen dem Landes- und dem Stadthaushalt in dem aufnehmenden
Haushalt entsprechende Planstellen und Stellen neu zu schaffen und die in dem
abgebenden Haushalt nicht mehr bendtigten Planstellen und Stellen zu streichen,

alle mit der Griindung von Betrieben nach § 26 Absatz 1 und 2 der
Landeshaushaltsordnung verbundenen haushaltsmaRigen Umsetzungen

vorzunehmen,

Ausgabebeschrankungen unter Beriicksichtigung der Regelungen nach § 7
festzulegen, die zur Absicherung von Haushaltsrisiken dienen; dazu kann
insbesondere das den Ressorts zur Verfigung stehende Haushaltsvolumen begrenzt
und der Liquiditatsabfluss zeitlich eingeschranktwerden,

fur die Zustimmungsbedurftigkeit des Betriebsausschusses und der Blrgerschaft zu
erfolgsgefahrdenden Mehraufwendungen gemag § 18 Absatz 3 Satz 2 BremSVG, fur
die Veranschlagung von Anschaffungskosten gemafR § 20 Absatz 1 Satz 3 BremSVG,
fur die Inanspruchnahme von Verpflichtungserméachtigungen gemaf § 20 Absatz 2
Satz 3 BremSVG und fir die Zustimmungsbedurftigkeit der Burgerschaft gemaR § 20
Absatz 6 Satz 1 BremSVG Betragsgrenzen festzusetzen. Eine Uberschreitung dieser
Betragsgrenzen bedarf jeweils der Zustimmung des Haushalts- und
Finanzausschusses,

uber die Verwendungwvon Minderausgaben in Hohe von mehr als 1 000 000 Euro, die
sich bei einzelnen Investitionsvorhaben aufgrund einer Unterschreitung des
festgestellten Kostenrahmens innerhalb eines sonstigen Sondervermdgens ergeben,
zu entscheiden,

im Haushaltsplan enthaltene Anschlage fir die bremischen Sondervermdgen und fur
aulRerhochschulische Forschungsinstitute im Sinne von § 15 Absatz 2

Landeshaushaltsordnung zum Zwecke der flexiblen Mittelsteuerung sowie zur
sparsamen Bewirtschaftung als zur Selbstbewirtschaftung bestimmt auszuweisen.

(3) Die aufgrund der Ermachtigungen in § 13 des Haushaltsgesetzes der Freien
Hansestadt Bremen fir das Haushaltsjahr 2010 durch den Haushalts- und
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Finanzausschuss beschlossenen Stellenplananderungen und die fur das Haushaltsjahr
2010 ohne Befristung bewilligten Stellen gelten auch fur das Haushaltsjahr 2011.

(4) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird erméchtigt, die Deckungsfahigkeiten nach §
4, die Ubertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die Befugnis zur Sperrenaufhebung und
zur Erteilung von Verpflichtungserméchtigungen nach § 6, die Ubertragbarkeiten nach § 8
sowie die Moglichkeit zur Rucklagenbildung nach § 9 gegebenenfalls im Einzelfall zu
begrenzen oder aufzuheben.

(5) Der Haushalts- und Finanzausschuss wird erméchtigt, zur Sicherung der
Personalhaushalte fur Produktplane gegebenenfalls

1. einen Beforderungsstopp,
2. einen Einstellungsstopp,
3. die Rucknahme dezentraler personalwirtschaftlicher Befugnisse

zu beschlie3en. Er kann die Personalhaushalte fur Produktplane in Teilen oder in Ganze
zu Personaliiberhangbereichen erklaren, in denen fluktuationserhéhende und
mobilitatsférdernde Instrumente bis hin zum, dienststellenibergreifenden Personaleinsatz
auszuschopfen sind.

814
Kreditermachtigungen

(1) Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt,

1. zur Deckung von AusgabenKredite bis zur Héhe von 2 495 015 610 Euro
aufzunehmen,

2. Kredite zur Deckung von Darlehensprolongationen bestehender Schulden der
bremischen Sondervermogen des Landes aufzunehmen, soweit im jeweiligen
Wirtschaftsplan hierfir keine planmafiige Tilgung vorgesehen ist,

3. Kredite zur Tilgung von Schulden oder Besicherung von Derivaten, fir die Ausgaben
im Kreditfinanzierungsplan nicht vorgesehen sind, aufzunehmen,

4. ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermachtigung des nachsten

Haushaltsjahres Kredite bis zur Héhe von 6 vom Hundert des in § 1 Absatz 1
festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufzunehmen; die danach
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aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermachtigungen des nachsten
Haushaltsjahres anzurechnen.

(1a) Die im Haushaltsgesetz 2009 zur Finanzierung des Konjunkturprogramms |l
eingeplante Kreditermachtigung gilt bis zum Ende der Programmlaufzeit fort.

(2) Die Senatorin fur Finanzen wird erméchtigt, zur zentralen Abwicklung bestehender
Schulden der Sondervermogen des Landes und der Stadtgemeinden Bremen und
Bremerhaven, die Schuldendienstleistungen der Sondervermdgen einschlie3lich des
Bremer Kapitaldienstfonds ohne schuldrechtliche Wirkung zentral Gber den Bremer
Kapitaldienstfonds als Zahlstelle abzuwickeln und diese Abwicklung gegenuber den
Sondervermégen und dem jeweiligen Glaubiger der Verbindlichkeit im Wirtschaftsplan des
Bremer Kapitaldienstfonds in einem getrennten Kapitel auszuweisen.

(3) Die Senatorin fur Finanzen wird erméchtigt, zum Zwecke einer'gemeinsamen
Kreditaufnahme fir das Haushaltsjahr 2011

1. die nach dem Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde),

2. die nach dem Haushaltsgesetz der Stadtgemeinde Bremerhaven

aufzunehmenden Kredite als eigene Schulden mit zu tbernehmen. Die nach Satz 1
tubernommenen Kredite wachsen dem.Kreditrahmen nach Absatz 1 Nummer 1 zu. Die
Freie Hansestadt Bremen darf diesen erhohten Kreditrahmenteil nur fir die Finanzierung
der mit ibernommenen Kredite in Anspruch nehmen. In H6he der aufgrund der
Erméchtigung nach Nummer 1 durch die Freie Hansestadt Bremen mit Gbernommenen
Kredite wird die Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) Mitschuldner. Im Verhéltnis zur
Freien Hansestadt Bremen tragen die Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde), die
Stadtgemeinde Bremerhaven sowie ihre Betriebe die Zins- und Tilgungsleistungen sowie
weitere Kreditkosten fdr die ihnen zuzurechnenden Kreditanteile. Entsprechendes gilt fur
erganzende Vertrage im Sinne des Absatzes 5 Satz 2.

(4) Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt, Kassenverstarkungskredite bis zu 12 vom
Hundert des in 8 1 Absatz 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe
aufzunehmen. Dieser Betrag erhdht sich um die noch nicht aufgenommenen Darlehen am
Kreditmarkt nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie ab 1. Oktober 2011 um 4 vom Hundert
des in 8 1 Absatz 1 festgelegten Betrages der Einnahme und Ausgabe. Zur Umsetzung
des zentralen Cashmanagements wird die Senatorin flr Finanzen nach Zustimmung durch
den Haushalts- und Finanzausschuss fir den jeweiligen Einzelfall erméachtigt,
Sondervermogen, Eigenbetrieben, Stiftungen, Anstalten des 6ffentlichen Rechts sowie
Eigengesellschaften, die zuvor Teile der Gebietskérperschaft der Freien Hansestadt
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Bremen waren oder deren Aufgaben wahrnehmen, im Haushaltsjahr 2011 verzinsliche
Liquiditatshilfen unter Anrechnung auf die in Satz 1 festgelegte Hohe zu gewahren. Der
Haushalts- und Finanzausschuss wird ermachtigt, Regelungen zur Umsetzung des
zentralen Cashmanagements zu treffen und hierin die allgemeinen Grundlagen und
Kriterien fur verzinsliche Liquiditatshilfen zu definieren und festzulegen. Die am
Cashmanagement beteiligten Vertragspartner haben einen Rahmenvertrag zu
vereinbaren, in dem die Regelungen zum zentralen Cashmanagement bei der Senatorin
fur Finanzen berucksichtigt sind. Fur Geschéfte, die den gleichzeitigen Ver- und Riuckkauf
von Wertpapieren beinhalten, kdnnen zuséatzlich Kassenverstarkungskredite bis zur Héhe
der in Absatz 1 Nummer 1 enthaltenen Ermachtigung aufgenommen werden. Auf die
Kreditermachtigung sind die Betrage anzurechnen, die aufgrundwvon Ermachtigungen
frherer Haushaltsgesetze aufgenommen sind.

(5) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen
Kapitalmarktverhaltnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.
Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann die Senatorin.fur Finanzen auch ergéanzende
Vereinbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsanderungs- und Wahrungsrisiken
sowie der Erzielung gunstiger Konditionen und ahnlichen Zwecken bei bestehenden
Krediten, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen fur fallig werdende Tilgungen
dienen. Die HOchstgrenze fur derartige Vereinbarungen ist auf den vierfachen Betrag des
in Absatz 1 Nummer 1 genannten Betrages begrenzt. Erhaltene Pramien aus Abschliissen
und Auflésungen von Derivaten sind einer Zinsausgleichsriicklage zuzufiihren und tber
die (Rest-)Laufzeit verteilt aufzulésens Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1.
Januar 2012 bis zur Verkiindung-des Haushaltsgesetzes 2012 fort.

(6) Bei Diskontpapieren ist nur-der. Nettobetrag auf die Krediterméchtigung anzurechnen.

§15
Sonstige Verfahrensvorschriften

(1) Durch zweckgebundene Einnahmen gedeckte Ausgaben fir BaumalRnahmen gelten
als entsperrt.

(2) In HoGhe der in den Vorjahren erteilten Verpflichtungsermachtigungen gelten die
entsprechenden Ausgaben, soweit sie unter die Sperre des § 22 der
Landeshaushaltsordnung fallen, als entsperrt.

(3) In den Vorjahren erteilte und nicht in Anspruch genommene
Verpflichtungserméachtigungen, die aus Ausgabemitteln des laufenden Haushaltsjahres
nicht abgedeckt werden kénnen, gelten fort.

(4) Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt,
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mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses nicht benétigte Ausgaben zu
sperren,

in HOhe vorjahriger Verlustvortrage Betrage bei den konsumtiven Ausgaben zu
sperren oder zum Ausgleich Mehreinnahmen heranzuziehen,

Nachbewilligungen auf den Haushalt bis zur Hohe von 100 000 Euro im Rahmen von
Deckungsmaoglichkeiten einschlieRlich damit verbundener oder fir sich erforderliche
Veranderungen bei den Beschaftigungszielzahlen, dem Stellenvolumen und dem
Stellenindex vorzunehmen; dies schliel3t die Ermachtigung ein, Veranderungen bei
Planstellen und Stellen im Sinne von 8§ 6 Absatz 1 Nummer 3 mit
produktplanibergreifen- dem Ausgleich innerhalb einer Dienststelle’ unbeachtlich der
Besoldungs-/Entlohnungsgrenzen des 8§ 6 Absatz 1 Nummer 3 vorzunehmen,

uber- bzw. auRerplanmaRige Verpflichtungserméachtigungen bis zu 500 000 Euro zu
erteilen, sofern die Abfinanzierung im Rahmen des nachstjahrigen Haushalts oder in
der Finanzplanung sichergestellt ist,

die Sperre fur alle Ausgaben und Verpflichtungserméachtigungen fir Baumal3nahmen
nach § 22 Absatz 2 der Landeshaushalisordnung aufzuheben,

Anzahl und Struktur der Stellen fur Auszubildende an die beschlossene und finanziell
gesicherte Ausbildungsplanung anzupassen,

innerhalb der von den Deckungsfahigkeiten nach § 4 Absatz 2 ausgenommenen
Ausgaben der Gruppe 441 und den fur die Nachversicherung ausgeschiedener
Beamter und Richterveranschlagten Mitteln produktplaniibergreifend einen Ausgleich
vorzunehmen.

(5) Soweit veranschlagte Einnahmen, die der Haushaltsdeckung dienen, nicht erzielt

werden, sind die Verantwortlichen verpflichtet, entsprechende Mehreinnahmen oder

Minderausgaben an anderer Stelle nachzuweisen. Die Senatorin fur Finanzen wird
ermachtigt, das Verfahren zu regeln.

(6) Bei Anfall nicht veranschlagter zweckgebundener Einnahmen, aul3er bei

Kreditaufnahmen, dirfen die entsprechenden Ausgaben nach Mal3gabe der von der

Senatorin fur Finanzen einzurichtenden Titel Uber- oder au3erplanmafiig geleistet werden.

(7) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass den
am Deutschen Forschungsnetz beteiligten Hochschulrechenzentren bis zu 5 vom Hundert
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der Betriebsmittel (Hard- und Software) der bremischen Hochschulrechenzentren flr
Uberregionale Nutzung zur Verfligung gestellt werden, soweit Gegenseitigkeit besteht.

(8) Bei der Nutzungsuberlassung von Grundstiicken und Grundstiicksteilen sowie bei der
Uberlassung der Nutzung von sonstigen Vermdgensgegenstanden und Einrichtungen zum
Zwecke der Forderung der wissenschaftlichen Forschung darf mit Zustimmung der
Senatorin fur Finanzen von den Vorschriften des § 63 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3
der Landeshaushaltsordnung abgewichen werden.

(9) Erstattungen von Bediensteten fur die genehmigte private Nutzung von Geraten und
Einrichtungen durfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

(10) Die Gewahrung von Pramien und Zulagen nach der bremischen Verordnung Uber die
Gewahrung von Pramien und Zulagen fur besondere Leistungen kann nur im Rahmen der
Personalbudgets erfolgen. Zur Sicherstellung einer gleichmaRigen Gewahrung von
Pramien und Zulagen kann ein Ausgleich im jeweiligen Produktplan hergestellt werden.

(11) Die in den Jahren 1999 bis 2017 im Sinne von 8 14a des Bundesbesoldungsgesetzes
zur Sicherung der Versorgungsaufwendungen in ein Sondervermdgen abzufiihrenden
Besoldungsanteile sind innerhalb der Personalbudgets darzustellen.

(12) Die infolge der Bewilligung von Altersteilzeit in Form des Blockmodells bei
unabweisbaren Bedarfen von den fur eine Produktgruppe Verantwortlichen im Sinne von 8§
6 Absatz 1 Nummer 4 zusatzlich ausgebrachten refinanzierten Planstellen und Stellen
durfen erst ab Beginn der Freistellungsphase in Anspruch genommen werden. Fir die
Wiederbesetzung durch Absolventen interner Ausbildungsgange kann die
Inanspruchnahme zum Zeitpunkt.der Ubernahme erfolgen.

(13) Im Zusammenhang mit der Altersteilzeit in Form des Blockmodells absehbare
Wiederbesetzungsbedarfe werden im Rahmen der Personalplanung bei der
spartenbezogenen Auflésung der zunachst global in den Haushalten veranschlagten Mittel
fir neue Ausbildungsjahrgange bertcksichtigt.

(14) Der Senat wird erméachtigt, fur Verwaltungsbereiche, die umgebildet wurden oder
umgebildet werden sollen, die aus dieser Umbildung folgenden Personaliberhange nach
Umfang und betroffenen Personalgruppen zu bestimmen und die zum Abbau dieser
Uberhange erforderlichen personalwirtschaftlichen MaRnahmen festzulegen. Gleiches gilt
fur die vom Haushalts- und Finanzausschuss nach 8 13 Absatz 5 Nummer 4 erklarten
Uberhangbereiche. Fiir die Stadt Bremerhaven trifft der Magistrat diese Entscheidung. Die
Regelungen in Satz 1 und 2 gelten bis zur Verkiindung des Haushaltsgesetzes 2012 fort.
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(15) Der Senat wird erméachtigt, im Vorgriff auf Besoldungs- und Tarifanpassungen
Zahlungen zu leisten, wenn und soweit die Anpassungen dem Grunde und der H6he nach
hinreichend konkretisiert sind. Die Zahlungen sind unter Vorbehalt der endgultigen
Regelung zu stellen.

(16) Im Zusammenhang mit der Umbuchung von Altersteilzeitfallen wahrend der
Passivphase auf ein auf3erhaushaltsmaliliges Konto geman 8§ 10 Absatz 5 darf die
Senatorin fur Finanzen dort entsprechende Stellen - auch Uber Besoldungsgruppe A 15
hinaus - einrichten und auflésen.

(17) Mehrausgaben fir ein Einzelvorhaben innerhalb eines sonstigen Sondervermoégens
oder Eigenbetriebs, die einem im Investitionsplan festgesetzten Betrag um bis zu dem
vom Haushalts- und Finanzausschuss nach 8§ 13 Absatz 2 Nummer 8 zu bestimmenden
Betrag uiberschreiten, bedirfen der Zustimmung des Sonderverma@gensausschusses oder
Betriebsausschusses ausschliel3lich.

§16
Kosten- und Leistungsrechnhung

Die mit der Durchfiihrung der Kosten- und Leistungsrechnung beauftragten Personen
stellen die Einrichtung und den Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung sicher. Sie
haben das Recht, die fir diesen Zweck notwendigen Datenbestande des
Rechnungswesens einzusehen und zu verarbeiten.

817
Zuwendungsempfanger

Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen fir Zuwendungen nach § 23 der
Landeshaushaltsordnung zurinstitutionellen Férderung dirfen nur mit der Auflage bewilligt
werden, dass der Zuwendungsempfanger seine Beschéftigten nicht besser stellt als
vergleichbare Beschéftigte der.bremischen Verwaltung, vorbehaltlich einer abweichenden
tarifvertraglichen Regelung dirfen deshalb keine giinstigeren Arbeitsbedingungen
vereinbart werden, als sie fur Beschaftigte der bremischen Verwaltung jeweils vorgesehen
sind. Entsprechendes gilt fir Zuwendungen zur Projektférderung, wenn die
Gesamtausgaben des Zuwendungsempfangers Uberwiegend aus offentlichen Mitteln
finanziert werden. Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt, ein Regelwerk fur
unabweisbare Ausnahmen zu erlassen.

§18
Auflagen fir die Ergdnzungszuweisungen

(1) Die Zahlung der Erganzungszuweisungen nach 8 2 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz
erfolgt nach § 2 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz mit der Auflage, dass die Gemeinden
Bremen und Bremerhaven die Beschlisse der Bremischen Blrgerschaft (Landtag) bzw.

Seite 17 von 26


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-landeshaushaltsordnung-lho-vom-25-mai-1971-252603?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HOBRpP23

des Senats zur Sicherstellung der Konsolidierung und Uberwindung der Haushaltsnotlage
der bremischen Haushalte in ihrer Haushaltspolitik beachten und umsetzen.

(2) Der Senat wird ermachtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses
festzustellen, dass eine Gemeinde den Verpflichtungen nach Absatz 1 nicht oder nur
teilweise nachgekommen ist. Die Feststellung ist zu begrinden.

§19
Biirgschaften, Garantien, sonstige Gewahrleistungen

(1) Die Senatorin fur Finanzen wird ermachtigt, Burgschaften, Garantien oder sonstige
Gewabhrleistungen in folgender H6he zu Gbernehmen:

1. zur Projektférderung mit Ausnahme der Férderung des'Wohnungsbaues sowie der
Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen bis zu 530 000 000 Euro,

2. zur Deckung des Risikos der Freien Hansestadt Bremen, von
Zuwendungsempfangern der Freien Hansestadt‘Bremen und von Stiftungen des
offentlichen Rechts aus der Haftung fur Leihgaben im‘Bereich von Kunst und Kultur
bis zu 26 000 000 Euro;

die Senatorin fur Finanzen darf die Erméachtigung nach Nummer 1 und 2 an eine
Gesellschaft Ubertragen.

(2) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird erméchtigt, Birgschaften zur
Férderung des Wohnungsbaues, der Madernisierung von Wohnungen und der
Instandsetzung von Wohnungen bis zu insgesamt 5 000 000 Euro zu Ubernehmen. Der
Senator fur Umwelt, Bau, Verkehrund Europa darf die Ermachtigung nach Satz 1 an eine
Gesellschaft Ubertragen.

(3) Burgschaften, Garantien oder sonstige Gewabhrleistungen fir Kredite, die im laufenden
Haushaltsjahr tbernommen und zurickgefuhrt worden sind, sind nicht auf die
Hochstbetrage anzurechnen. Dies gilt auch fur Haftungsiibernahmen gemal der
Ermachtigung des Absatzes 1 Nummer 2.

(4) Dartiber hinaus wird die Senatorin flr Finanzen ermachtigt, ab dem 1. Januar 2012 bis
zur Verkiindung des Haushaltsgesetzes 2012 Birgschaften, Garantien oder sonstige
Gewabhrleistungen bis zur Halfte der in Absatz 1 flr das Haushaltsjahr 2011 festgesetzten
Hochstbetrage zu Ubernehmen. Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird
ermachtigt, ab dem 1. Januar 2012 bis zur Verkiindung des Haushaltsgesetzes 2012
Blrgschaften, Garantien oder sonstige Gewahrleistungen bis zur Hélfte der in Absatz 2 fur
das Haushaltsjahr 2011 festgesetzten Hochstbetrage zu Ubernehmen.
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(5) Eine dem Absatz 4 Satz 1 entsprechende Regelung kann auch von den
Stadtgemeinden getroffen werden.

(6) Gewahrleistungen, die nicht in Euro Gbernommen werden, sind zu dem Mittelkurs, der
vor Ausfertigung der Urkunden zuletzt amtlich festgestellt worden ist, auf den
Hdchstbetrag anzurechnen.

§20
Technische Erméachtigungen

Die Senatorin fur Finanzen wird erméachtigt, im Haushalts-, Produktgruppen- oder
Stellenplan notwendige technische Anpassungen vorzunehmen,

§21
Geltung in den Gemeinden

Soweit im Rahmen dieses Gesetzes abweichende Regelungen ven Vorschriften der
Landeshaushaltsordnung getroffen werden, gelten diese Anderungen auch fiir die
Stadtgemeinde Bremen und die Stadt Bremerhaven.

§ 22
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.
Bremen, den 14. Dezember 2010

Der Senat
Anlage

HAUSHALTSPLAN

der Freien Hansestadt Bremen
fur das Haushaltsjahr

2011

GESAMTPLAN

Haushaltsuibersicht
Finanzierungsubersicht
Kreditfinanzierungsplan
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ZUSAMMENSTELLUNG -EINNAHMEN- FREIE HANSESTADT BREMEN
EINZEL- Anschlag Anschlag Rechnung
PLAN BEZEICHNUNG EUR EUR EUR
2011 2010 2009
1 2 4 5 7
Einnahmen
00 Blrgerschaft, Senat,
Rechnungshof
Staatsgerichtshof, 26.087.670 25.246.560 30.171.988
Bund, Datenschutz,
Inneres Frauen
01 Justiz und 35.146.750 39.820.010 36.151.566
Verfassung, Sport
02 Bildung und 61.589.360 58.453.980 62.505.070
Wissenschaft und
Kultur
03 Arbeit 24.475.360 24.269.590 33.488.979
04 Jugend und 75.853.660 70.639.550 72.871.684
Soziales,
Auslanderintegration
05 Gesundheit 11.118.950 11.035.700 8.959.513
06 Bau und Umwelt 76.407.400 71.141.840 82.250.621
07 Wirtschaft 45.867.910 46.834.320 45.297.790
08 Hafen 11.868.100 11.870.100 11.703.647
09 Finanzen 4.814.269.300 | 4.618.075.490 | 6.929.821.228
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Summe der 5.182.684.460 | 4.977.387.140 | 7.313.222.085

Einnahmen
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ZUSAMMENSTELLUNG -AUSGABEN- FREIE HANSESTADT BREMEN
EINZEL- Anschlag Anschlag Rechnung
PLAN BEZEICHNUNG EUR EUR EUR
2011 2010 2009
1 2 4 5 7
Ausgaben
00 Blrgerschaft, Senat,
Rechnungshof
Staatsgerichtshof, 287.807.220 |274.592.000 [293.545.240
Bund, Datenschutz,
Inneres Frauen
01 Justiz und 147.717.660 |[141.698.270 |147.558.747
Verfassung, Sport
02 Bildung und 885.655.920 |854.519.450 |[847.140.117
Wissenschaft und
Kultur
03 Arbeit 39.540.350 39.239.540 44.991.944
04 Jugend und 319.730.050 |310.963.460 [296.415.901
Soziales,
Auslanderintegration
05 Gesundheit 38.839.130 38.765.400 34.884.945
06 Bau und Umwelt 151.241.660 |[142.977.220 |195.318.690
07 Wirtschaft 125.070.800 |[138.226.560 |178.921.181
08 Hafen 47.295.440 48.997.440 39.337.417
09 Finanzen 3.139.786.230 | 2.987.407.800 | 5.235.107.902
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Summe der 5.182.684.460 | 4.977.387.140 | 7.313.222.085

Ausgaben
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FREIE HANSESTADT BREMEN
FINANZIERUNGSUBERSICHT 2011

I.  Ermittlung des Finanzierungssaldos -Mio. Euro-

1. Ausgaben 3.098,4
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zufuhrungen an Rucklagen, Ausgaben zur Deckung
eines kassenmaliigen Fehlbetrages sowie
haushaltstechnische Erstattungen-

2. Einnahmen 2.678,9
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt,
Entnahmen aus Ricklagen, Einnahmen aus
kassenmaRigen Uberschiissen sowie
haushaltstechnische Erstattungen-

3. Finanzierungssaldo 419,5

ll. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 423,2
2.495,0
1.1 Einnahmen aus Krediten/'vom Kreditmarkt
2.071,8
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt
2. Ricklagenbewegung . 3,7
6,9
2.1 Entnahmen aus Riicklagen
10,6
2.2 Zufiihrungen an Riicklagen
3. Abwicklungder Vorjahre 0,0
. 0,0
3.1 Einnahmen aus Uberschiissen
0,0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbetragen
4. Haushaltstechnische Erstattungen 0,0
1,9

4.1 Einnahmenseite

Seite 25 von 26



4.2 Ausgabenseite
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)

Abweichungen in den Summen durch Runden

FREIE HANSESTADT BREMEN

KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2011

I Kredite am Kreditmarkt

1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

Il. Kredite im é6ffentlichen Bereich

1.

2.

Einnahmen aus Krediten aus dem»offentlichen Bereich

Ausgaben zur Schuldentilgung im 6ffentlichen Bereich

1,9

419,5

-Mio. Euro-

2.495,0

2.071,8

423,2

0,0

0,9

Seite 26 von 26



	Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen für das Haushaltsjahr 2011
	§ 1 Feststellungsklauseln
	§ 2 Produktgruppenhaushalt
	§ 2a Einhaltung des vorgegebenen Rahmens
	§ 3 Verantwortlichkeiten
	§ 4 Deckungsfähigkeiten
	§ 5 Investitionsausgaben
	§ 5a Sperren
	§ 6 Nachbewilligungen, Sperrenaufhebungen, Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen
	§ 7 Planungssicherheit
	§ 8 Übertragbarkeiten
	§ 9 Rücklagenbildung
	§ 10 Rücklage für Versorgungsvorsorge
	§ 11 Sonderhaushalte
	§ 12 Unterjähriges Controlling/Berichtswesen/ Vollzug der Sondervermögen nach § 26 Landeshaushaltsordnung
	§ 13 Sonstige Ermächtigungen des Haushalts- und Finanzausschusses
	§ 14 Kreditermächtigungen
	§ 15 Sonstige Verfahrensvorschriften
	§ 16 Kosten- und Leistungsrechnung
	§ 17 Zuwendungsempfänger
	§ 18 Auflagen für die Ergänzungszuweisungen
	§ 19 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen
	§ 20 Technische Ermächtigungen
	§ 21 Geltung in den Gemeinden
	§ 22 Inkrafttreten
	Anlage


